
International Perspectives on
Engineering & Technology  (iPoET)

Was ist iPoET?

· Das iPoET-Seminar versteht sich als unterstützende Maßnahme, mit der Studierenden der Fakul-
tät MME ein Studiensemester im Ausland ermöglicht werden soll – ohne Verlängerung der Stu-
dienzeit und ohne dass die Workload an der Gasthochschule unzumutbar hoch wird.

· Im Seminar präsentieren die „Heimkehrer“ (Returnees) aus dem Auslandssemester ihre Erfah-
rungen aus dem Studium an der Gasthochschule sowie Themen mit Bezug zum Gastland. Dafür
können bis zu sechs ECTS-Leistungspunkte als Studienleistung vergeben werden. Einzelheiten
sind in §3a, Abs. (4) und (5) des Allgemeinen Teils der Studien- und Prüfungsordnung nachzu-
lesen. Für MME-Studierende ist iPoET die in Abs. (5) erwähnte „im Inland erbrachte, von den
Fakultäten definierte Studienleistung“.

· Unterm Strich schließt iPoET die Lücke zwischen jenen 24 ECTS-Punkten, die für Auslandsstudien-
semester gemeinhin als vertretbares Pensum angesehen werden, und den 30 ECTS-Punkten, die
zur Vollanrechnung anstelle des 6. Lehrplansemesters benötigt werden.

· Daneben hat sich iPoET auch als wichtige Informationsquelle für alle Interessierten, insbesondere
aus den unteren Semestern bewährt, weil im Seminar direkt Fragen an die Returnees gestellt
werden können.

Können alle MUV-Studierenden mit Interesse an internationalen Themen an iPoET teilnehmen?

· Teilnehmen im Sinne von „die Vorträge der Returnees anhören“ wird sogar ausdrücklich begrüßt;
schließlich handelt es sich um eine hochschulöffentliche Veranstaltung und zugleich auch um
eine wertvolle Informationsquelle für jene, die Interesse an einem Studiensemester im Ausland
haben.

· Teilnehmen im Sinne von „iPoET als Wahlpflichtfach belegen“ ist hingegen nur für Outgoings/
Returnees möglich, d.h. während des Studiensemesters im Ausland bzw. im Anschluss daran. Die
Beschränkung erklärt sich damit, dass iPoET keine Lehrveranstaltung im üblichen Sinne ist, in
welcher entsprechend dem Titel internationale Inhalte vermittelt werden. Vielmehr sollen die
Vortragenden nachweisen, dass sie neben dem Studium auch ihr Gastland wahrgenommen und
sich mit den dortigen Gegebenheiten auseinandergesetzt haben. Dafür sowie für die Mehrarbeit,
welche im Ausland zu leisten war aufgrund von Sprachschwierigkeiten sowie Unterschieden in
den Curricula, ist die Anrechnung von iPoET mit bis zu 6 ECTS-Punkten gerechtfertigt.

Wann findet das iPoET-Seminar statt?

· iPoET wird in jedem Semester als hochschulöffentliches Seminar angeboten, und zwar

4 je nach Nachfrage an einem Nachmittag/Abend geblockt oder auf mehrere Abende verteilt,

4 üblicherweise in den letzten drei Vorlesungswochen des jeweiligen Semesters, d.h. Mitte
Januar und Mitte Juni. Erfahrungsgemäß ist dann ein großer Teil der Outgoings bereits wieder
nach Deutschland zurückgekehrt und kann vor Ort am Seminar teilnehmen.

Wer bzw. wann meldet man iPoET richtigerweise an?

· Studierende, die bereits volle 30 ECTS-Punkte aus dem Ausland mitbringen und damit auch so
schon die Vollanrechnung des 6. Lehrplansemesters erreicht haben, brauchen das Seminar nicht
anzumelden, dürfen aber gerne freiwillig daran teilnehmen und auch vortragen.
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https://www.hs-furtwangen.de/fileadmin/Redaktion/Share/SPOs/AllgemeinerTeilBachelor_aktuell.pdf


· Alle anderen Outgoings müssen iPoET wie jede normale Lehrveranstaltung innerhalb der übli-
chen Frist beim Prüfungsamt der HFU anmelden. Leider vergessen dies viele in der Euphorie über
ihr Auslandssemester!

· Die Frage, ob iPoET bereits im Semester des Auslandsaufenthalts oder erst im Folgesemester
anzumelden ist, lässt sich nur situationsabhängig beantworten:

4Outgoings, die zum Seminartermin ihr Auslandssemester beendet haben und bereits wieder
zurück in Deutschland sind, können vor Ort vortragen. Sie müssen iPoET während der An-
meldefrist per Mail aus dem Ausland anmelden.

4Outgoings, deren Semester an der Gasthochschule zum Seminartermin noch andauert, kön-
nen per MEMEO zugeschaltet werden und so ihre Präsentation live vortragen. Dafür müssen
auch sie iPoET zuvor per Mail angemeldet haben.

4Outgoings, die nach Beendigung ihres Auslandssemesters auf Reisen gehen, können nur dann
per MEMEO zugeschaltet werden, falls die Erreichbarkeit im Ausland sichergestellt ist. Insbe-
sondere muss es in Absprache mit Learning Services möglich sein, 2-3 Tage vor dem eigent-
lichen Seminartermin eine Testverbindung aufzubauen, die dann beim Seminar benutzt wird.
Lassen sich diese Anforderungen nicht sicherstellen, sollten Sie iPoET erst im Folgesemester
anmelden und auch erst dann daran teilnehmen, selbst wenn dies mit dem Praxis- oder Thesis-
semester kollidiert.

· Es sind stets alle drei Teile von iPoET anzumelden, d.h. iPoET 1-3!

· Vortragen im iPoET-Seminar ohne vorherige Anmeldung ist künftig nicht mehr möglich.

Welche Themen werden im Seminar behandelt? Welche Leitlinien gibt es für die Präsentation?

· Wie man das Gastland wahrgenommen hat und welche Facetten dabei besonders aufgefallen
sind, ist individuell sehr verschieden. Deshalb dürfen die Vortragenden ihre Themen weitgehend
selbst festlegen. Es gibt nur wenige formale Einschränkungen:

4 Es dürfen keine Themen aus dem Vorjahr verwendet werden1,

4 bei einem Wiederholungsthema muss der eigene Beitrag erkennbar sein (d.h. es dürfen nicht
einfach die Folien der früheren Präsentation verwendet werden),

4 falls mehr als zwei Studierende an derselben Gasthochschule waren, muss jede/r einen eige-
nen Beitrag liefern, wobei die Themen untereinander abzusprechen sind2,

4 bei zwei Studierenden an derselben Gasthochschule kann ein größeres gemeinsames Thema
gewählt und dieses abwechselnd vorgetragen werden,

4 neben dem Hauptthema ist stets auch vorzustellen, welche Vorlesungen an der Gasthoch-
schule besucht wurden und wie sie sich rückblickend in das gesamte Studium einfügen.

· Inhaltlich müssen die Vorträge eine innere Auseinandersetzung mit dem Gastland erkennen las-
sen (z.B. mit dessen Bevölkerung, Kultur, Geschichte, Wirtschaft oder Politik), auch wenn Berich-
te über die örtliche Kneipenszene oder individuelle Reisen manch einem interessanter erschei-
nen mögen und in jedem Fall weniger Vorbereitungsaufwand verursachen würden

· Einzelvorträge sollten nicht kürzer als 12 Minuten und nicht (viel) länger als 15 Minuten sein.
Danach erhält das Publikum jeweils Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bei Tandemvorträgen ver-
doppeln sich die Zeitvorgaben.

1  Die Präsentationen der Vorjahre stehen in FELIX nach Kontinenten geordnet zur Verfügung, siehe https://felix.hs-
furtwangen.de/url/RepositoryEntry/370409474 .

2  Sollten sich zwei Returnees für dasselbe Thema interessieren, ist intern eine Lösung zu suchen, notfalls auch per
Losentscheid.

https://www.hs-furtwangen.de/aktuelles/detail/801-aenderungen-bei-der-nutzung-von-memeo/
https://felix.hs-furtwangen.de/url/RepositoryEntry/370409474


· Von jedem Teilnehmer ist nur eine Präsentation zu halten. Die Tatsache, dass iPoET in drei Teilen
angeboten wird, hat nur für die Anrechnung Bedeutung, nicht aber für das Seminar.

· Das komplette Seminarprogramm wird einige Tage vor dem Seminartermin in FELIX und im MME-
Wegweiser bekannt geben sowie am Vortragstag selbst auch über die Info-Monitore. Die
Returnees selbst erhalten das Programm per Mail vom Organisator.

Muss man dem gesamten iPoET-Seminar beiwohnen?

· Von den Vortragenden selbst wird dies ohne Wenn und Aber verlangt, wobei sich die Anwesen-
heitspflicht nur auf den Nachmittag/Abend des eigenen Vortrags beschränkt. Es gab schon ein-
mal den misslichen Fall, dass der Dozent mit dem letzten Vortragenden alleine im Hörsaal war.
Das darf sich nicht wiederholen!

· Alle anderen Interessierten können die Vorträge gerne auch selektiv hören, denn dafür werden
sie im Vorfeld eigens nach Land und Hochschule geordnet ins Programm übernommen. Wer sich
also nur für ein Studiensemester in Schottland interessiert, braucht sich nicht auch noch die Vor-
träge über Kanada anzuhören – darf dies aber natürlich gerne tun!

Muss bzw. sollte man die ECTS-Punkte des iPoET-Seminars in vollem Umfang ausschöpfen?

· ECTS-Punkte aus iPoET sind nur eine Option und in diesem Sinne ein Kann, aber kein Muss.

· Laut §3a, Abs. (5) des Allgemeinen Teils der SPO müssen mind. 2/3 der ECTS-Punkte in einem der
Study Abroad Module SAM 18/24/30 als Prüfungsleistung erbracht werden. Im Umkehrschluss
dürfen somit max. 1/3 der ECTS-Punkte unbenotet sein. Bei SAM 30 also max. 10 ECTS-Punkte,
worin etwaige ECTS-Punkte aus iPoET mit einzurechnen sind.

· Diese Zusammenhänge sollten bereits bei der Planung des Auslandssemesters zu berücksichtigt
werden, weil insbesondere für Praktika auch andernorts nicht immer eine Note vergeben wird.

· §3a, Abs. (5) setzt zugleich Grenzen bzgl. der Umwandelbarkeit einer (mäßigen) Note in eine
unbenotete Studienleistung. Bei SAM 30 und 6 ECTS-Punkten aus iPOET dürften nämlich gerade
noch 4 Punkte umgewandelt werden, was häufig weniger ist als eine Lehrveranstaltung. Es sollte
daher gut überlegt sein, ob man wirklich „auf Kante näht“ (d.h. punktgenau 24 ECTS-Punkte bei
SAM 30 erbringt) oder ob man nicht lieber im Ausland ein paar Punkte mehr belegt und dafür am
Ende auf ein paar iPoET-Punkte verzichtet. Dadurch erhöhen sich in jedem Fall die Möglichkeiten
in Bezug auf die Umwandlung von Prüfungs- in Studienleistung.

·  Die Umwandlung selbst ist ebenfalls nur eine Option, die nur mit Zustimmung des/der Studie-
renden erfolgt. Die Umwandlung will aber wohl überlegt sein im Hinblick auf die Zulassung für
ein weiterführendes Master-Studium. Sollte dabei für ein Fach, das im Ausland belegt wurde,
eine Note gefordert sein, so ist eine mäßige Note ggf. besser als keine – auch wenn im Transcript
der Gasthochschule in jedem Fall die dort vergebende Note steht.


